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Mandanteninformation März 2010 
 
 
Wir berichten in unsere über folgende Themen im Detail: 
 
  

1. Abgabe freiwilliger Steuererklärungen rückwirkend bis 2003 möglich 

2. Gesetz gegen Steuerhinterziehung läuft mangels "Steueroasen" ins Leere 

3. Vorsteuerabzug durch Ehegattengemeinschaften 

4. Erbrecht - Neuregelungen ab dem 1. Januar 2010 

5. VG Trier: Beitragserhebung der IHK Trier ist rechtmäßig 

6. Finanzamt kann Steuernummer nicht verwehren 

7. Elektronische Übermittlung von Bilanzen 

8. GmbH-GF: Haftung wg. Masseschmälerung ohne Zahlungen an Gesellschafter 
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1. Abgabe freiwilliger Steuererklärungen rückwirkend bis 2003 möglich 

Kernproblem 
Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit, von denen 
ein Steuerabzug vorgenommen worden ist, wird eine Einkommensteuer-Veranlagung nur zur Pflicht, 
wenn besondere Umstände hinzutreten. Diese Umstände sind in der Praxis häufig anzutreffen. Gängige 
Beispiele sind andere erzielte Einkünfte von über 410 EUR, bei berufstätigen Ehegatten die 
Steuerkombinationen III/V, der Erhalt von Lohnersatzleistungen oder die Eintragung eines Freibetrags 
auf der Lohnsteuerkarte. Ist man hiervon nicht betroffen, kann eine Veranlagung beantragt werden 
(sog. Antrags-Veranlagung). Praktisch sind das Fälle, die nur zu einer Steuererstattung führen können. 
Früher musste man den Antrag innerhalb von 2 Jahren nach Ablauf des betreffenden Jahres gestellt 
haben, sonst war die Steuererstattung verloren. 

 

Weiterentwicklung und Sachverhalt 

Wegen der Benachteiligung gegenüber den Pflicht-Veranlagten, deren Verjährung i. d. R. nach 7 Jahren 
endet, hatte der BFH (Bundesfinanzhof) das Gesetz gekippt. Das veranlasste den Gesetzgeber, mit 
Wirkung ab 2005 eine Änderung vorzunehmen. Seitdem sind die Fristen angepasst. Für 
Veranlagungsjahre bis 2004 gab es eine Übergangsregelung. Die Neuregelung war nur anzuwenden, 
wenn bis zum 28.12.2007 (Gesetzesveröffentlichung) über einen Antrag auf Veranlagung zur 
Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig entschieden war. Im jetzt vom BFH entschiedenen 
Streitfall war der erstmalige Antrag auf Veranlagung für das Jahr 2004 am 7.2.2008 gestellt worden. Die 
Frage war, wie die Übergangsregelung auszulegen ist, d. h. ob der Antrag bereits am 28.12.2007 
vorliegen musste. Zumindest war das vom Gesetzgeber so gewollt. 

 

Entscheidung des BFH 

Entgegen der Auffassung des FG und der Verwaltung sieht es der BFH als nicht erforderlich an, dass der 
Antrag bereits vor dem 28.12.2007 eingegangen sein muss. Die in der Gesetzesbegründung zum 
Ausdruck gebrachte Absicht des Gesetzgebers, andere Fälle auszuschließen, habe im Gesetz keinen 
Niederschlag gefunden; der Wortlaut sei insoweit eindeutig. Der subjektive Wille der an der 
Gesetzgebung Beteiligten sei für die Auslegung ohne Bedeutung. 

 

Konsequenz 
Damit ist die Veranlagung vorbehaltlich normaler Verjährungsfristen auch für nach dem 28.12.2007 
gestellte Anträge möglich. Für alle Arbeitnehmer bedeutet das: Erklärungen ab 2003 können heute 
noch abgegeben werden. 
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2. Gesetz gegen Steuerhinterziehung läuft mangels "Steueroasen" ins Leere 

 

 

Mitteilung des Bundesfinanzministeriums 

Das Bundesfinanzministerium teilt mit, dass es derzeit keinen Staat und kein Gebiet gibt, das die 
Voraussetzungen einer "Steueroase" i. S. d. erst im Jahr 2009 in Kraft getretenen Regelungen 
(Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz und Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung) erfüllt. 
Das Ministerium will künftige Änderungen bekannt geben. 

 

Hintergrund 
Die neue Verordnung konkretisiert die Maßnahmen, die nach dem Gesetz gegen Steuerhinterziehung 
Steuerpflichtigen auferlegt werden, die Geschäftsbeziehungen zu Staaten und Gebieten unterhalten, 
die im Verhältnis zu Deutschland als nicht kooperativ gelten. Es sind Auflagen für Unternehmen und 
Privatpersonen bei Geldtransfers mit Ländern vorgesehen, die als "Steueroasen" eingestuft werden und 
die in Steuerfragen nicht nach internationalen Standards kooperieren.  

Deutsche Behörden können dann bei Geschäften mit diesen Staaten eingreifen. Unternehmen verlieren 
Vorteile, wenn sie Auskünfte verweigern. Bei der Einordnung als "Steueroase" stellt das 
Bundesfinanzministerium auf die OECD-Standards ab. Nach den Vorschriften gelten Staaten und 
Gebiete nicht als kooperativ, wenn mit ihnen kein Abkommen besteht, das die Erteilung von 
Auskünften nach einem Musterabkommen der OECD vorsieht, sie keine Auskünfte in einem 
vergleichbaren Umfang erteilen und bei ihnen keine Bereitschaft zur entsprechenden 
Auskunftserteilung besteht.  

Letzteres ist vor allem dann anzunehmen, wenn die Staaten und Gebiete nach förmlicher Aufforderung 
nicht bereit sind, Rechtsgrundlagen für einen entsprechenden Auskunftsaustausch zu schaffen. Zuletzt 
haben mehrere als "Steueroasen" kritisierte Länder eine enge Zusammenarbeit auf Basis der OECD-
Standards zugesagt. Solche Länder wurden dann von der "grauen Liste" der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gestrichen. 

 

Konsequenz 
Derzeit bestehen für Steuerpflichtige keine zusätzlichen Mitwirkungs-, Nachweis- oder 
Aufklärungspflichten. 
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3. Vorsteuerabzug durch Ehegattengemeinschaften 

 

Einführung 
Der Vorsteuerabzug setzt u. a. voraus, dass ein Unternehmer Leistungen für sein Unternehmen bezieht 
und er hierüber eine ordnungsgemäße Rechnung besitzt. Gerade unternehmerisch tätigen 
Grundstücksgemeinschaften bereiten diese einfachen Grundregeln oft Probleme. 

Sachverhalt 
Eine aus den Eheleuten A und B bestehende Grundstücksgemeinschaft investierte in ein im Eigentum 
der Grundstücksgemeinschaft stehendes Gebäude. A beauftragte die Bauleistungen und die 
Rechnungen wurden auf A ausgestellt. Die Grundstücksgemeinschaft vermietete das Objekt 
umsatzsteuerpflichtig und machte den Vorsteuerabzug aus den Investitionen geltend; das Finanzamt 
versagte diesen. 

Neues Urteil 

Nach Ansicht des BFH muss eine Grundstücksgemeinschaft, sofern sie Vorsteuern aus 
Eingangsleistungen geltend machen will, Leistungsempfängerin dieser Leistungen sein. Dies setzt 
voraus, dass die Grundstücksgemeinschaft die Leistungen selbst in Auftrag gegeben und selbst 
empfangen hat. Unerheblich ist insoweit, wer zivilrechtlich Eigentümer der bezogenen Leistung wird. 
Zusätzlich muss die Rechnung auf die Grundstücksgemeinschaft ausgestellt sein, um einen 
Vorsteuerabzug zu ermöglichen. Da beides nicht gegeben war, versagte der BFH im Gegensatz zur 
Vorinstanz den Vorsteuerabzug. 

Konsequenz 
Eine Gemeinschaft kann nur dann aus einer Rechnung Vorsteuer ziehen, wenn sie 1. selbst 
Leistungsempfängerin der abgerechneten Leistung ist und 2. die Rechnung auf sie ausgestellt ist. Diese 
Voraussetzungen sind nicht erfüllt, wenn nur einer der Gesellschafter die Leistung im eigenen Namen in 
Auftrag gibt oder die Rechnung nur auf einen Gesellschafter ausgestellt ist. Dem Vorsteuerabzug steht 
es allerdings nicht entgegen, wenn ein Gesellschafter bei der Auftragserteilung offen legt, dass er auch 
im Namen der übrigen Gesellschafter handelt. 

 

 

4. Erbrecht - Neuregelungen ab dem 1. Januar 2010 

Ausgangslage 
Am 1.1.2010 ist die Reform des Erb- und Verjährungsrechts in Kraft getreten, deren wesentliche Inhalte 
im Bereich des Pflichtteilsrechts liegen, ohne den Pflichtteil abzuschaffen. Die Neuregelungen gelten für 
jeden Erbfall nach dem 31.12.2009. 

Inhalt der Reform 
Die wesentlichen Inhalte der Reform sind: 

1. Modernisierung der Pflichtteilsentziehungsgründe: Anstelle unterschiedlicher Entziehungsgründe 
wird eine einheitliche Regelung geschaffen, die zudem die Entziehung des Pflichtteils erleichtern 
soll. Voraussetzung bleibt aber, dass die Gründe im Testament enthalten sind und im 
Todeszeitpunkt noch vorlagen. 

2. Maßvolle Erweiterung der Stundungsgründe: Besteht die Gefahr, dass der Erbe wegen eines 
Pflichtteilsanspruches ein Eigenheim oder ein Unternehmen verkaufen muss, eröffnet die Reform 
nun die Möglichkeit, dass der Pflichtteil unter erleichterten Voraussetzungen und für jeden Erben 
gestundet werden kann. 

3. Gleitende Ausschlussfrist für den Pflichtteilsergänzungsanspruch: Bislang löste jede Schenkung, 
die innerhalb von 10 Jahren vor dem Tod vom Erblasser vorgenommen wurde, in voller Höhe 
Pflichtteilsergänzungsansprüche aus.        ./.. 
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Nach der Reform reduziert sich der Betrag, der im Rahmen der Pflichtteilsergänzung 
berücksichtigt werden muss, für jedes Jahr, das seit Schenkung vergangen ist, um 1/10. Allerdings 
gilt bei Schenkungen an Ehegatten weiterhin, dass die 10-Jahres-Frist erst mit Auflösung der Ehe 
beginnt. 

4. Honorierung von Pflegeleistungen beim Erbausgleich: Zukünftig müssen Erben nicht mehr auf 
eigenes Erwerbseinkommen verzichten, um in den Genuss der gesetzlich vorgesehenen 
Honorierung von Pflegeleistungen zu kommen. 

5. Klare Regelung zum Verhältnis Pflichtteil und Ausschlagung: Bisher war dieses Verhältnis hoch 
problematisch. Die Reform stellt klar, dass der Erbe entweder seinen belasteten Erbteil annimmt 
oder die Erbschaft ausschlagen und seinen Pflichtteil verlangen kann. 

6. Abkürzung der Verjährung von erbrechtlichen Ansprüchen: Erbrechtliche Ansprüche verjähren in 
der Regel nicht mehr in 30 Jahren, sondern unterliegen zukünftig der allgemeinen 
Regelverjährung von 3 Jahren. 

 

 

5. VG Trier: Beitragserhebung der IHK Trier ist rechtmäßig 

 

Kernfrage/Rechtslage 
Für Gewerbetreibende besteht eine Zwangsmitgliedschaft in der für sie zuständigen Industrie- und 
Handelskammer (IHK). Diese erhebt aufgrund eigenen Rechts Beiträge, die je nach IHK unterschiedlich 
hoch und unterschiedlich zusammengesetzt sein können. Das Verwaltungsgericht Trier hatte nunmehr 
über die Höhe, Zusammensetzung und grundsätzliche Beitragserhebungsberechtigung der IHK Trier zu 
entscheiden. 

 

Entscheidung 
Die IHK erhebt von ihren Mitgliedern Jahresbeiträge, die sich aus einem Grundbeitrag und einem 
Umlagebeitrag zusammensetzen. Letzterer berechnet sich aus dem Gewerbeertrag multipliziert mit 
einem Hebesatz. Dadurch werden umsatzstärkere Unternehmen höher belastet als Betriebe mit 
schwächerem Umsatz. Hiergegen klagten Unternehmen, die darin einen Verstoß gegen Verfassungs- 
sowie Europarecht sahen. Durch ihre mit Kosten verbundene Zwangsmitgliedschaft würden sie 
gegenüber ausländischen Konkurrenten benachteiligt. Außerdem rügten sie unwirtschaftliches 
Finanzgebaren der IHK außerhalb der ihr zugewiesenen gesetzlichen Aufgaben. Es sei nicht 
nachvollziehbar, dass im Bereich der IHK Trier mit dem höchsten Umlagehebesatz in Rheinland-Pfalz 
wesentlich höhere Kosten für die Wirtschaftsförderung entstünden als in den anderen Kammerbezirken. 
Das VG wies die Klagen ab. Zum einen sei die Zwangsmitgliedschaft in der IHK weder verfassungs- 
noch europarechtswidrig. Die Beitragshöhe sei ebenfalls rechtlich nicht zu beanstanden. Der IHK stehe 
im Rahmen der ihr eingeräumten Selbstverwaltung ein weiter Freiraum zu, welche konkreten 
Tätigkeiten sie im Rahmen der ihr gesetzlich zugewiesenen Kompetenzen ausführe, der nur 
eingeschränkt gerichtlich überprüfbar sei. Für eine Überschreitung der äußersten Grenzen des 
Spielraums gebe es keine Anhaltspunkte. Die verwaltungsgerichtliche Kontrolle habe sich aber auf die 
Prüfung zu beschränken, ob die äußersten rechtlichen Grenzen überschritten sind. 

 

Konsequenz 
Unabhängig davon, dass es sich um eine rheinland-pfälzische Entscheidung handelt, dürfte ihr 
Sachverhalt zur Verallgemeinerung geeignet sein. Der den IHK´s mit der Entscheidung eingeräumte 
weitreichende Handlungsspielraum dürfte die Handhabung der Beitragserhebung weitestgehend 
absichern. Ob die Entscheidung einer Überprüfung durch das Oberverwaltungsgericht standhält, bleibt 
abzuwarten. Die Berufung ist zugelassen. 
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6. Finanzamt kann Steuernummer nicht verwehren 

 

Einführung 
Immer wieder verzögert oder verweigert die Finanzverwaltung Existenzgründern die Vergabe einer 
Steuernummer. Dabei wird häufig die fehlende Unternehmereigenschaft des Existenzgründers als 
Grund vorgebracht. Für die betroffenen Unternehmer kann dies schon das Ende der Existenz bedeuten, 
bevor diese überhaupt angefangen hat. Schließlich ist ohne Steuernummer bzw. 
Umsatzsteueridentifikationsnummer eine ordnungsgemäße Rechnungsstellung nicht möglich. 

 

Sachverhalt 
Einem polnischen Fliesenleger wurde vom zuständigen Finanzamt die Vergabe einer Steuernummer 
versagt, da er nicht selbstständig tätig sei. Die Erklärung des späteren Klägers, dass er beabsichtige, 
unternehmerisch tätig werden zu wollen, reichte dem Finanzamt insofern nicht. 

 

Neues Urteil 

Der BFH erteilt der Ansicht der Finanzverwaltung, wie schon die Vorinstanz, eine klare Absage. 
Existenzgründer haben ein Anrecht auf Erteilung einer Steuernummer, da sie die Voraussetzung für ein 
unternehmerisches Tätigwerden ist und nicht umgekehrt. Lediglich in Fällen, in denen die 
Steuernummer offensichtlich zu Missbrauchszwecken beantragt wird, kann ihre Erteilung versagt 
werden. Dabei muss sich der Missbrauch auf die Umsatzsteuer beziehen. Andere Fragestellungen, z. B. 
arbeitsmarktpolitische, spielen hierbei keine Rolle. 

 

Konsequenz 
Dem Urteil ist in vollem Umfang zuzustimmen. Die häufig ignorante, den Existenzgründern den Weg in 
die Selbstständigkeit erschwerende Haltung der Finanzverwaltung bei der Vergabe von 
Steuernummern sollte nun endlich der Vergangenheit angehören. Sofern Existenzgründern dennoch 
weiterhin die Vergabe einer Steuernummer für Umsatzsteuerzwecke verweigert wird, sollte unter 
Berufung auf das Urteil des BFH hiergegen vorgegangen werden. Ergeben sich durch die Haltung des 
Finanzamtes Vermögensschäden, z. B. durch entgangene Aufträge u. ä., so sollten mögliche 
Haftungsansprüche geprüft werden. 

 

 

7. Elektronische Übermittlung von Bilanzen 

 

Grundlagen 
Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2010 beginnen, haben bilanzierende Steuerpflichtige den 
Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebenen Datensatz 
durch Datenfernübertragung an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Das BMF-Schreiben vom 
19.1.2010 nimmt hierzu Stellung: 

 

Gegenstand der elektronischen Übermittlung 

Die elektronische Übermittlung des Inhalts der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie ggf. 
einer notwendigen Überleitungsrechnung lässt die bisher vorgeschriebene Übermittlung in Papierform 
entfallen. Die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechende Ansätze oder Bewertungen in der 
Handelsbilanz sind durch Zusätze oder Anmerkungen an die steuerlichen Vorschriften anzupassen 
("Überleitungsrechnung") und ebenfalls durch Datenfernübertragung zu übermitteln.   ./.. 
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Form und Inhalt der Datenübermittlung 

Es ist der XBRL - Standard (= extensible Business Reporting Language) für die Übermittlung zu 
verwenden. 

 

Härtefallregelung 
Auf Antrag kann die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische 
Übermittlung verzichten. Ein Härtefall ist gegeben, wenn die elektronische Übermittlung für den 
Steuerpflichtigen persönlich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Dies ist der Fall, wenn die technische 
Schaffung der Möglichkeiten einer elektronischen Übermittlung einen nicht unerheblichen finanziellen 
Aufwand bedeutet oder der Steuerpflichtige nach individuellen Kenntnissen oder Fähigkeiten nicht in 
der Lage ist, elektronisch zu übermitteln. 

 

Folgen fehlender Datenübermittlung 

Infolge fehlender elektronischer Datenübermittlung kann die Finanzverwaltung ein Zwangsgeld 
androhen und ggf. festsetzen. 

 

 

8. GmbH-Geschäftsführer: Haftung wg. Masseschmälerung o. Zahlungen an 
Gesellschafter  

 

Einführung 
Im Falle einer Krise der GmbH ist der Geschäftsführer nach § 64 Satz 1 GmbHG vorrangig verpflichtet, 
das verbliebene Gesellschaftsvermögen im Interesse der Gläubiger zu erhalten. Bei Verstoß gegen diese 
Pflicht kann er wegen Masseschmälerung oder Zahlungen an Gesellschafter von der GmbH in Anspruch 
genommen werden. 

 

Verbot der Masseschmälerung/Schadensersatz 

Das Verbot der Masseschmälerung wird aus der Pflicht zur Massesicherung abgeleitet und wurde zum 
Schutz der Gläubiger-Interessen im Gesetz verankert. Insbesondere sollen Zahlungen aus dem 
Gesellschaftsvermögen nach Eintritt der Insolvenzreife verhindert werden, um die verbliebene Masse 
für die Gläubiger zu sichern (§ 64 Satz 1 GmbHG). Im Übrigen soll einer Zahlungsunfähigkeit der GmbH, 
die durch entsprechende Zahlungen an die Gesellschafter hervorgerufen wird, vorgebeugt werden (§ 64 
Satz 3 GmbHG). Im Falle des Verstoßes gegen diese Pflichten ist der Geschäftsführer zur Erstattung der 
die Masse schmälernden Zahlungen verpflichtet; es schadet bereits einfache Fahrlässigkeit. Ein der 
Gesellschaft zustehender Ersatzanspruch wird durch den Insolvenzverwalter geltend gemacht. 

 

Ausschluss der Haftung 

Entsprechen die Zahlungen der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes, ist der Geschäftsführer 
von der Haftung befreit (§ 64 Satz 2 GmbHG). Dies gilt insbesondere: 

- für die weisungsgemäße Verwendung fremder Gelder zur Vermeidung einer strafrechtlichen 
Verfolgung gem. § 266 StGB, 

- für die Abführung fälliger Sozialversicherungsbeiträge an die Sozialkassen zur Vermeidung einer 
Strafverfolgung nach § 266a StGB, 

- für die vorrangige Erfüllung steuerlicher Abführungspflichten,    ./.. 
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- sofern die veranlassten Zahlungen der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes dienen, 

indem sie eine Sanierung ermöglichen oder dazu dienen, schwerwiegendere Schäden abzuwenden. Bei 
der Prüfung der Rechtmäßigkeit einer Zahlung ist stets der Zweck des § 64 GmbHG - die 
Massesicherung sowie die Vermeidung der Befriedigung einzelner Gläubiger zum Nachteil der 
Gesamtgläubiger - zugrunde zu legen. 

 

Haftung wegen Zahlung an Gesellschafter 

Die zusätzliche Möglichkeit der Inanspruchnahme des Geschäftsführers nach § 64 Satz 3 GmbHG für 
Zahlungen an Gesellschafter, die zur Zahlungsunfähigkeit der GmbH führen, wurde mit Wirkung ab 
dem 1.11.2008 im Gesetz verankert. War die Zahlungsunfähigkeit jedoch auch unter Zugrundelegung 
der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes für den Geschäftsführer nicht erkennbar und weist er 
dies nach, tritt Entlastung ein. 

 

 

 

 

 

Wir bemühen uns immer aktuell und fachlich umfassend zu sein. 

Jedoch ersetzt dies die nicht Einzelberatung. 

Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. 

 

 


